
Verkaufsbedingungen für die
Kinderkleidung-und Spielzeugbörse in der Kirche in Altenholz-Stift

(Eivind-Berggrav-Zentrum, Ostpreußenplatz 1)

Ware verkaufen oder abgeben kann nur, wer im Besitz einer gültigen Verkaufsnummer ist.

Abgabetermin für die Verkaufsware: Freitag, vor dem Börsentermin, in der Zeit zwischen 
08.00 und 13.00 Uhr.

Bei der im Frühjahr stattfindenden Börse bitte nur Frühlings- und Sommersachen abgeben.
Bei der Herbstbörse werden Herbst- und Wintersachen angenommen.

Folgendes kann verkauft werden:
- Kinderkleidung gebündelt und nach Größen sortiert (max. 2 Umzugskartons, in gutem Zustand)
-  Schuhe (guterhalten, sauber und) zusammengebunden
-  Kinderwagen, Kindersitze, Roller, Fahrräder, Dreiräder u. a. (bitte per E-Mail bis
   max. 1 Woche vor der Börse anmelden!)
- guterhaltene Spielsachen und Kinder- und Jugendbücher nach der neuen deutschen Rechtschreibung
- Schwangerschaftsmode in allen Größen.

 Sollten z. B. Spiele nicht mehr vollständig, aber trotzdem bespielbar sein, ist dies auf dem 
Verkaufsschild zu vermerken (bitte angeben, was fehlt!)

Was wir nicht für den Verkauf annehmen:
- mit Klebeband, Sicherheits- oder Tackernadeln ausgezeichnete Ware
- Kuscheltiere,  kopierte DVD ́s/CD ́s o. ä..                                          
- verschmutzte, abgenutzte, defekte, u. ä. Ware                                                                                80

Die Verkaufsware ist ausschließlich wie folgt zu kennzeichnen:
Gelochte Pappe (in der Stärke von Fotokarton)                                             Hose (Mädchen)
in einheitlicher Farbe (Wiedererkennungswert bei der Sortierung!)                     Gr. 98
in der Größe  5 x 5 cm. 

Das Verkaufsschild wird mit der                                                                                                 1,50   €
Verkaufsnummer oben rechts (farbig bzw. eingekreist, siehe nebenstehendes Beispiel),                               
bei Kleidung unter Angabe der Kleidergröße des Artikels, 
sowie dem Verkaufspreis (unten rechts) beschriftet und mit reißfestem Band am Artikel
festgebunden (z. B. am Größenschild, Gürtelschlaufe, Knopfloch).

Mehrteilige Gegenstände (z.B. Schlafanzüge) bitte immer  zusammen befestigen.
Es empfiehlt sich, Spiele u. ä. mit (reißfestem) Band zuzubinden/zusammenzubinden.

Teenagerkleidung ist größenentsprechend zu kennzeichnen (d. h. Gr. 164, 170, 176, 182, 188, 
nicht aber S, M, L, XL, da es hierbei Schwierigkeiten bei der Zuordnung gibt)!

Preise sind ausschließlich in 50 Cent-Schritten anzugeben (z.B. -,50; 1,-; 1,50; 2,-; 2,50; 3,- usw.), 
bei Nichtbeachtung wird abgerundet!

Um bei der Börse teilnehmen zu können, müssen die Verkaufenden pro Börse zwei Stunden aktiv 
mithelfen, um das Organisationsteam beim Auf-/Abbau oder Verkauf zu unterstützen. 

20 % des erzielten Verkaufspreises werden vom Veranstalter als Spende einbehalten.
Abweichend hiervon wird den mithelfenden Verkäuferinnen und Verkäufern, die insgesamt mind. 8 
Stunden aktiv bei der Börse mithelfen (am jeweiligen Freitag und/oder Samstag) lediglich 15% des 
Verkaufserlöses der eigenen Ware als Spende einbehalten.
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Die Börse wurde von der ev. Kirche als „kirchliche Veranstaltung“ etabliert.  Daher werden mit den 
erzielten Spenden kirchliche Kinder- und Jugendgruppen in Altenholz, die KITA Ahoi bzw. überwiegend 
ortsansässige Kinder- und Jugendeinrichtungen oder Hilfsprojekte (z. B. notleidende Familien im 
Gemeindegebiet) unterstützt. 

Ihren Verkaufserlös (abzüglich der Spende), sowie Ihre unverkaufte Ware erhalten Sie nach der 
Börse am jeweils darauffolgenden Montag in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr in 
der Kirche.

Ggf. kann die nicht verkaufte Ware nach Absprache auch bereits am Samstag Abend abgeholt werden. 
Die Aushändigung des Verkaufserlöses kann aus zeitlichen Gründen aber immer erst am Montag nach 
der Börse ausgehändigt werden.

Ware, die nicht mehr eindeutig zugeordnet werden kann (Verkaufsschild mit Verkaufsnummer fehlt), 
wird während der Warenabholzeit am Montag ausgelegt und bei Nichtabholung einbehalten und 
gespendet.

Wird der Verkaufserlös bzw. die unverkaufte Ware am Montag nach der Börse nicht abgeholt, wird der 
Erlös/die übrig gebliebene Ware gespendet.

Es handelt sich ausschließlich um Privatverkäufe. Es wird keine Haftung und Garantie übernommen.
Auch wird keine Verantwortung für evtl. verloren gegangene oder gestohlene Gegenstände 
übernommen.
Bitte zählen Sie bei Abholung Ihren Verkaufserlös sofort nach, spätere Reklamationen können 
nicht
berücksichtigt werden.

Alle vorherigen Teilnahmebedingungen verlieren mit dieser Überarbeitung ihre Gültigkeit. Die neuen 
Bedingungen gelten bis zur Aktualisierung auch für künftige Börsen.

Die persönlichen Daten der Verkaufenden werden bis zur Rückgabe der Verkaufsnummer 
ausschließlich für interne Zwecke genutzt und nicht an Dritte weitergegeben. Danach werden alle 
persönlichen Daten sowie ggf. noch bestehende E-Mailkorrespondenz gelöscht. 
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